
Krummesse vor 75 Jlr h rcn
Vor 75 Jahren, när.r.rlicl.r irr Jalire 1927, wohnten in Krummesse genau 55

Familien; heute sind es Iäst 500 Fanriljen. Bin enormer Bevöl)<erungszu-
wachs also, dar sich insbesondcre in den letzten 20 Jabren so rapide, ent-
wickelt hat. Wir glauber.r, daß es liir die "Alr" wie auch für die
"Neu-Krummesser" einmal illteressrnt ist zu wissen, wie aus dem kleinen
Bauerndorf eine statlliche Gerreinde geworden ist Lliertiber und über-
haupt auf die geschichtliche Entwicklung von Krummesse werden wir in
den weiteren Ausgaben nnseres Blattes "Links vom Kanal" eingehen.
Heute wollen wir darüber ber-ichten, wie es vor'75 Jahren bei uns ausge-
sehen hat. Die Gemeinde I(rumuresSe gehörte schon damals zurn Amtsbe-
zirk Groß-Berkenthin. Amtsvorsteher war ein gewisser Herr Sedernund
aus Kählsdorf. Btirgermeister' - zur damaligen Zeit Gerlreindevolsteher -
war der Stellmacherneister Johann Wlege. Neben der eigenen Kirchen-
gemeinde unter Pastor Eggert, hatte I(mr.nmesse auch seine eigene Posta-
gentur, die unter Leitung von Flelene Dellien sland. Auch ein eigenes
Standesamt konnte man in l(nrmuresse f inclen. Krumnesses 90 Schüler
wurden in 2 Klassen von den Lelirem Pätau und Kahns unten'ichtet. Die
Pflichtfeuerwelu zählte 30 Wehrmännel ir.r ihren Reihen. Mit den-r Tele-
fon war es damals auch so eine Sache: die nächstgelegene öllentliche
Fernsprechstelle befar.rd sich L.r Klein-Belker.rthin. Eine Polizeidienststelle
gab es in Krummesse 1927 noch nicht, hier: rvar das Landjägeramt in
Rondeshagen zuständig. Dolt lesidielle als Gcsetzeshüter del Oberlandjä-
ger Wilhelm Beftram. Er r'var schon telefbnisch unter der Nr. 20, Telefon-
bezirk Klein-Berkenthin erreichbar'. Fül ir-r Not geratene Btllgel war der
Wohlfahrtsbezirk Ratzeburg zust:indig. liinige weitere öflentliche hstitu-
tionen und Behörder.r dcncn auch Kmmmessc unterlag, befanden sich in
Ltibeck, Kiel, Altona uncl War.rdsbek-

Wir sehen also, vor 75 Jahren r'vr vieles noch ganz anders. Die Schrift-
zeichen, derer man sich danrals bediente, walen ebenfalls von einer ande-
ren Art. Wie, zeigen wir in clcr nzichsten Folge in dern Abdruck eines
1927 erschienenen Adreßbuchs ftir die An.rtsgerichtebezirlie Mölln, Rat-
zeburg, Steinhorst r"urcl Er.rklaven, aul'clessen Seite 161 clie FarTrilienvor-

st?inde der Gemeinde Krunruresse aul-eeliihr t sind.

ologische Erzählung unser Dorfgeschichtg .,Bi uns to hus in l(rumnresse", die inr l(runrnrcsser I landel zu beziehen ist.
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Schr geehrte Mitbürgerinncn und Mitbürger!
Ein l.rerllicher Sonrmet geht zu Ende. Wir hoffen, daß

Sie vr'ährend dicscl Zeit aucl.r Gelegenheit gefunden ha-

ben sicl.r gut zn erholen. llei einem Spaziergang durch
unser schönes Dorf 1ällt einern unschwer auf, daß Krum-
messe in der letzten Zeit deutlich größer geworden ist.
Viele Neubaugebiete sind hinzugekomnen, Bonningues-
straße, Carlorvelrveg, Achterr.rdörp, Pingsthesch um nur
die Großen zu uennen. Abcr anch viele Baulücken sind

geschlossen worden. In unser Dorf sincl viele Neubürger 
^)gezogen,

denen wir auch einrnal die Histolie unseres mtnmehr 807 Jahre alten
Dorfes nahe bringen möclrten. Bei der.r.r 125-jährigem Jubiläum des

Kreises Flerzogtum Lauenburg ant 23.l24..Tuni 2001 zeigten viele
Bürger Interesse an der Geschichte unseres Dorfes und fiir viele
Leute war der sichellich anf den ersten Blick kuriosen und unver-
ständlichen Grenzverlauf zrvischcn Ltibeck und Krummesse interes-
sant. Aus diesern Grund niöchten u'ir Ihnen zuktinftig in loser
Reihenfolge die I-Iistorie unscres Dorfes einmal mit Berichten
vorstellenr, die wir vor längeler Zeit schon eir.u.r-ral veröffentlicht ha-
bel . Weiterl,ir.r ist in unserer.n Dorf einiges anders als in der Stadt ge-

regelt, z.B. ist die Straßen- und Gehr.vegleinigung. Damit man sich
nicht durch ur.r.rständlicl.r formulicrte veröffentliche Satzungen quä-
len muß, wollen rvir in Zukunli l.rier allgemein verständlich den Sinn
der Satzur.rgcn erläuteln. (H. Haftwig)



Der .. Pa ragraph en reiter"
berichtet:

Liebe Krummesserinnen, liebe
Krummesser,

wenn es im Miteinander mal nicht so
reibungslos läuft und man sich über
manches ärgert, ist die Ursache in
der Regel nicht Böswilligkeit son-
dern ganz einfach Unkenntnis über
die uns alle betreffenden Rechte und
Pflichten. Ich denke, es könnte unser
Zusammenleben er-
leichtern, wenn wir
alle die
,,Spielregeln" kennen
rmd beachten
wi.irden. In der zn-
künftig regelmäßig
erscheinenden Ru-
brik ,,Der ,,Paragra-
phenreiter"
berichtet" möchte
ich auf unserer dörf-
lichen Ebene wich-
tige ,,Spielregeln" -
sprich: Rechtsvor-
schriften - möglichst
humorvoll erläutem.
Den Anfang machen soll das Thema

,,Straßenreinigung". Grundlagen sind
im lauenburgischen die ,,Satzung
über die Straßenreinigung in der Ge-
meinde Krummesse" vom 2.3.19'19
und im lübschen die,,Straßenreini-
gungssatzung der HL" vom

30.11.1999 (herunterladbar
www.entsorgung. luebeck.de).
Im lauenburgischen wie im lübschen
sind in erster Linie Grundstücksei-
genlümer bzw. Mieter zur Reinigung
verpflichtet. Sie haben die Flächen
vor ihrem Gmndstück in der gesam-
ten Grundstücksbreite zu reinigen.
Die Reinigungspflicht umfasst den
vor dem Grundstück gelegenen Geh-
weg, einen eventuellen Radweg,
Rinnsteine, Gräben bzw. Grünflä-

chen / Seitensheifen
u.ä. Bei ,,Fußgäinger-
straßen" obliegt die
Reinigungspflicht bis
zur Straßenmitte; die
andere Seite muß der
gegenüberliegende

Grundstückseigentü-
mer bzw. Mieter rei-
nigen. Dabei gibt es

auch kein ,,Verstek-
ken" hinter einem
Graben, einer Bö-
schung, einem Grün-
streifen o.ä. Soweit
sich so etwas vor
dem Grundstück be-

findet, ändert dies nichts an der Rei-
nigungspflicht. Nicht erheblich ist
auch, ob das Grundstück mit
Vorder-, Seiten- oder Hinterfront an-
liegt. Aber jetzt bitle nicht den
Nachbam, der nur mit der Ztfahrt zt
seinem,,Pfeifengrundstück" anliegt
und damit vielleicht nur zwei oder
drei Meter zu reinigen hat, als

,,Faulpelz" titulieren. Er hat viel-
leicht nur bei der Auswahl seines
Grundstückes
voraus-schau-
end an den un-
vermeidlich
einsetzenden
Alterungspro-
zeß gedacht!

Soviel zu den
Gemeinsamkei-
ten in lauenbur-
gisch / lübsch
Krummesse; es

gibt zwischen
den Btirgerinnen / Bürgern bezüglich
der Straßenreinigung aber auch er-
hebliche Unterschiede. So sind die
Lübschen wohl als besonders mutig
anzuerkennen: Sie müssen auch die
Hälfte der vor ihrem Grundstück lie-
genden Falubahn der öffentlichen
Straße reinigen. Also bitte die an-
kommenden Autos beachten! Die
Lauenburgischen dagegen sind of-
fensichtlich eher als träge und nach-
lässig anzusehen: Daher waren Ihnen
ganz konlsete Reingungstermine
vorzugeben: Reinigung an jedem
Sonnabend und an jedem Werktag
vor gesetzlichen Feiertagen in der
Zeit yom 1 .4. bis 30.9. bis 19.00 und
vom 1.10. bis 31.3. bis 17.00!

Mag eine solche Satzung auch
manche ,,Blüte" enthalten: Wir
sollten froh sein, daß wir unsere
Straßen selbst reinigen können
und uns damit eine hohe

Straßenreini gungsgebühr
ersparen !

(H.-J. Rieckhofl

,rZone 30"
tn ganz
Krum"mes
se:

Ganz
Krummesse
?
Nein - nur
die gemein-
deeigenen
Straßen
konnten zur
"Zone 30"
erkl2irt wer-

den, soweit sie nicht schon "Ver-
kehrsberuhigte Zone" w arcn.

Am 21.08.2001 war es soweit:
Das letzt Schild "Zone 30"
wurde von den Gemeindearbei-
tem an der Ecke Lange Reihe -
Raiffeisensraße aufgestellt.
Gleichzeitig wurde Das Schild
"Verkehrsberuhigle Zone" wie-
der an den ursprünglichen Auf-
stellungsort zurückgesetzt, da die
Eiche mittlerweile so groß ist,
daß sie das Schild nicht mehr
verdeckt. Was ist nun der
Unterschied?
In einer 30 - Zone rst es einfach:

die Höchstgeschwindigkeit ftir
Verkehrsteilnehmer wird auf 30
km/h beschränkt. In einer Ver-
kehrsberuhigten Zone sieht es an-
ders aus: max. 7 Km/h! Warum?
Alle Vekehrsteilnehmer müssen
sich nämlich einen einzigen Ver-
keksraum teilen. Es gibt keine
Bürgersteige oder Radwege. Au-
ßerdem darf dort nur in ausge-
wiesenen Zonen geparkt werden.


